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1 ALLGEMEINES 

1.1 Anlass, Ziel und Zweck der Aufhebung 

Der bestehende Bebauungsplan „Löwenacker“ wurde am 14.09.1977 zur Satzung be-
schlossen, erlangte am 23.08.1978 Rechtskraft und wurde bisher 7-mal geändert. Die 
letzte Änderung erfolgte im Jahr 2006. 

Dieser Bebauungsplan wurde damals mit dem wesentlichen Ziel aufgestellt, dringend 
benötigten Wohnraum für die heimische Bevölkerung zu schaffen. Entsprechend wurden 
als Art der baulichen Nutzung für den damaligen Bestandsbereich ein Mischgebiet (MI) 
und für den Entwicklungsbereich ein Allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzt. Das 
Plangebiet liegt am östlichen Ortsrand von Bleibach und ist mit Ausnahme des Grund-
stückes Flst. Nr. 529 vollständig aufgesiedelt. Kennzeichnend für diesen Bereich ist eine 
Bebauung mit Einfamilien- und Doppelhäusern. 

Im Rahmen verschiedener Bauanfragen hat sich in der jüngeren Vergangenheit gezeigt, 
dass dieser Bebauungsplan den heutigen Bedürfnissen insbesondere im Hinblick auf 
eine zeitgemäße Nachverdichtung im Bestand nicht mehr gerecht wird. Zudem soll den 
einzelnen Grundstückseigentümern ein größerer Spielraum hinsichtlich der Gestaltung 
der einzelnen Gebäude eröffnet werden. Aus diesen Gründen soll nun der Bebauungs-
plan aufgehoben werden, so dass sich der Beurteilungsmaßstab von Vorhaben zukünftig 
nach § 34 BauGB richtet. 

Mit der Bebauungsplanaufhebung verfolgt die Gemeinde Gutach i.Br. insbesondere fol-
gende städtebauliche Ziele: 

▪ Möglichkeit einer zeitgemäßen Nachverdichtung im Sinne eines sparsamen Um-
gangs mit Grund und Boden 

▪ Deckung der individuellen Wohnbedürfnisse 

▪ Ökonomische Erschließung über die bereits vorhandenen Straßen 

▪ Beachtung naturschutzrechtlicher Belange 

Da die Voraussetzungen erfüllt sind, erfolgt die Aufhebung des Bebauungsplans im be-
schleunigten Verfahren nach § 13a BauGB. Siehe hierzu Ziffer 4.2 dieser Begründung. 

1.2 Lage und Nutzung des Aufhebungsbereichs 

Das Gebiet „Löwenacker“ liegt am östlichen Ortsrand von Bleibach und weist eine Größe 
von ca. 5,73 ha auf. Es ist mit Ausnahme eines Grundstücks vollständig aufgesiedelt. Im 
westlichen Teilbereich hat sich eine gemischte Bebauung mit Wohnen und Gewerbe und 
im übrigen Bereich eine Wohnbebauung mit überwiegend Einzel- und Doppelhäusern 
im individuellen Eigenheimbau entwickelt. Am östlichen Ortsrand ist an der Straße „Im 
Wiesengrund“ ein Spielplatz vorhanden. 

1.3 Geltungsbereich 

Der Planbereich des aufzuhebenden Bebauungsplans „Löwenacker“ umfasst die Grund-
stücke Flst. Nrn. 64 (Teil), 67, 67/3, 67/4, 67/6, 67/7, 67/8, 67/9, 67/10, 67/11, 70, 70/3, 
70/4, 70/5, 70/6, 70/7, 70/8 (Simonswälder Straße), 70/9, 321, 475 (Aulebach Teil), 507 
(Ölbergweg), 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516 (Teil), 517, 518, 519 (Ölberg-
weg), 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527 (Am Sonnenbühl), 528, 529, 530, 531, 532, 
533, 533/1, 534, 535, 536, 537,539, 540, 541, 542, 543, 544, 544/1, 545, 546, 547, 548, 
549 (Im Wiesengrund), 550 (In der Au), 551, 552, 553, 553/1, 554, 554/1, 555, 556, 557, 
558, 559 (Im Löwenacker), 560, 560/1, 560/2, 561, 562, 563, 564 und 565. 
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Für den räumlichen Geltungsbereich ist der folgende Lageplan maßgebend (ohne Maß-
stab):  

 

Lageplan mit aktuellem Geltungsbereich des Bebauungsplans ohne Maßstab 

2 FLÄCHENNUTZUNGSPLAN 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist im rechtswirksamen Flächen-
nutzungsplan (FNP) der Verwaltungsgemeinschaft Waldkirch/Gutach i.Br./Simonswald 
vom 22.03.2001 (Feststellungsbeschluss) als gemischte Baufläche und Wohnbaufläche 
dargestellt. 

Damit entspricht die Darstellung des FNP der Bestandssituation bzw. den Festsetzun-
gen des bisherigen Bebauungsplans „Löwenacker“. 
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Bestehender FNP (Ausschnitt) mit Aufhebungsbereich (rot markiert) ohne Maßstab 

3 BISHERIGE RECHTSLAGE 

Für den Aufhebungsbereich ist aktuell der Bebauungsplan „Löwenacker“ mit Satzung 
vom 14.09.1977 und rechtskräftig seit dem 23.08.1978 für einzelne Bauvorhaben recht-
lich maßgebend. Als Art der baulichen Nutzung ist im westlichen Teilbereich ein Misch-
gebiet (MI) und im östlichen Teilbereich ein Allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzt. 
Dementsprechend hat sich ein Wohn- Mischgebiet entwickelt. 

Als Maß der baulichen Nutzung sind im Zusammenhang mit den überbaubaren Flächen 
(Einzelbaufenster) für jedes Grundstück eine Grundflächenzahl (GRZ) und eine Ge-
schossflächenzahl (GFZ) festgesetzt. Die GRZ bewegt sich hierbei zwischen 0,15 und 
0,4 und die GFZ zwischen 0,25 und 0,8 bei möglichen ein bis zwei Vollgeschossen. 

Dieser Bebauungsplan wurde inzwischen 7-mal geändert und soll nun aufgehoben wer-
den. Die Gründe hierfür sind in Ziffer 1 dieser Begründung (Anlass, Ziel und Zweck der 
Aufhebung) genannt. 
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4 VERFAHREN 

4.1 Verfahrensablauf 

05.03.2024 
 

Der Gemeinderat der Gemeinde Gutach i.Br. fasst den Aufstel-
lungsbeschluss für die Aufhebung des Bebauungsplans „Löwen-
acker“ gemäß § 2 (1) BauGB i.V.m. § 13a BauGB. 
 

23.04.2024 Der Gemeinderat billigt den Aufhebungsentwurf und beschließt die 
Durchführung der Offenlage gem. § 3 (2) und § 4 (2) BauGB i.V.m. 
§ 13a BauGB. 
 

03.06.2024 bis 
05.07.2024 
 

Durchführung der Beteiligung der Öffentlichkeit gem. 
§ 3 (2) BauGB. 
 

Anschreiben  
vom 29.05.2024 
bis 05.07.2024 
 

Durchführung der Beteiligung der Behörden und Träger öffentli-
cher Belange gem. § 4 (2) BauGB. 

23.07.2024 Der Gemeinderat der Gemeinde Gutach i.Br. behandelt die in der 
Offenlage eingegangenen Stellungnahmen und beschließt die Auf-
hebung des Bebauungsplans „Löwenacker“ gem. § 10 (1) BauGB 
als Satzung. 

 



Gemeinde Gutach i.Br., Gemarkung Bleibach Stand: 23.07.2024 
Aufhebung des Bebauungsplans Fassung: Satzung 
mit örtlichen Bauvorschriften „Löwenacker“ gem. § 10 (1) BauGB 
  

BEGRÜNDUNG Seite 6 von 11 

 

 

4.2 Bebauungsplan der Innenentwicklung nach § 13a BauGB 

Nach § 13a BauGB können Bebauungspläne z.B. zum Zwecke der Nachverdichtung 
oder anderer Maßnahmen als sogenannte Bebauungspläne der Innenentwicklung im 
beschleunigten Verfahren aufgestellt werden. Dies gilt u.a. auch für die Aufhebung von 
Bebauungsplänen. 

Vorliegend handelt es sich um einen Bebauungsplan, der mit Ausnahme eines Grund-
stücks vollständig aufgesiedelt ist. 

Ein Bebauungsplan der Innenentwicklung kann im beschleunigten Verfahren nur aufge-
stellt werden, wenn in ihm eine zulässige Grundfläche im Sinne § 19 Abs. 2 BauNVO 
von insgesamt weniger als 20.000 m² festgesetzt ist (§ 13a Abs. 1 Satz 2 BauGB).  

Gemäß den Festsetzungen des bestehenden Bebauungsplans „Löwenacker“ im Hin-
blick auf die festgesetzte überbaubare Grundstücksfläche (GRZ) für die einzelnen 
Grundstücke ergibt sich eine maximal überbaubare Fläche von ca. 12.875 m². Somit 
wird der Schwellenwert von 20.000 m² deutlich unterschritten. 

Im Hinblick auf die sogenannte Kumulationsregel ist auch zu prüfen, ob der vorliegende 
Bebauungsplan in einem engen sachlichen, räumlichen und zeitlichen Zusammenhang 
mit anderen Bebauungsplanverfahren der Innenentwicklung steht. 

Nach Prüfung steht der vorliegende Bebauungsplan in keinem engen sachlichen, räum-
lichen und zeitlichen Zusammenhang mit anderen Bebauungsplanverfahren der Innen-
entwicklung. 

Des Weiteren ist bei einem Bebauungsplan der Innenentwicklung nach § 13a BauGB 
das beschleunigte Verfahren ausgeschlossen, wenn durch den Bebauungsplan die Zu-
lässigkeit von Vorhaben begründet wird, die einer Pflicht zur Durchführung einer Um-
weltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) oder nach Landesrecht unterliegen (§ 13a Abs. 1 Satz 4 BauGB). Gem. 
§ 17 UVPG ist bei der Aufstellung eines Bebauungsplans zu prüfen, ob eine Umweltver-
träglichkeitsprüfung einschließlich der Vorprüfung des Einzelfalls durchgeführt werden 
muss. 

Dies ist im vorliegenden Fall nicht notwendig, da durch den Bebauungsplan keine Vor-
haben begründet werden, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglich-
keitsprüfung nach UVPG oder nach Landesrecht unterliegen und die jeweiligen Prüf-
werte nicht überschritten werden. 

Auch liegen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in 
§ 1 Abs. 6 Nr. 7b BauGB genannten Schutzgüter (die Erhaltungsziele und der Schutz-
zweck der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und der Europäischen Vogel-
schutzgebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes) vor. Entsprechende Schutz-
gebiete befinden sich nicht in räumlicher Nähe zum Plangebiet. Insofern sind keine An-
haltspunkte für eine Beeinträchtigung gegeben. 

Nach Prüfung bestehen auch keine Anhaltspunkte, dass bei der Planung entsprechende 
Pflichten zur Vermeidung und Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen 
nach § 50 Satz 1 des Bundesimmissionsgesetzes zu beachten sind. 

Im Ergebnis kann das beschleunigte Verfahren nach § 13a BauGB für die Aufhebung 
des Bebauungsplans „Löwenacker“ daher angewendet werden. 

5 PLANAUFHEBUNG UND FOLGEWIRKUNGEN 

Durch die Aufhebung des Bebauungsplans „Löwenacker“ werden zukünftige Bauvorha-
ben nach § 34 BauGB (Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang 
bebauter Ortsteile) bewertet. D.h., dass ein Vorhaben zulässig ist, wenn es sich nach Art 
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und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, welche über-
baut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt und die Erschließung 
gesichert ist. Hierbei müssen die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhält-
nisse gewahrt bleiben. Zudem darf das Ortsbild nicht beeinträchtigt werden. 

Da der bestehende Bebauungsplan hinsichtlich der überbaubaren Flächen sowie der 
festgesetzten GRZ und GFZ im Zusammenhang mit der Zahl der Vollgeschosse nur ei-
nen sehr geringen bzw. keinen Spielraum zulässt, soll durch die Aufhebung insbeson-
dere eine nach heutigen Maßstäben anzustrebende Nachverdichtung ermöglicht wer-
den. Damit können wertvolle Außenbereichsflächen im Sinne eines sparsamen Um-
gangs mit Grund und Boden nachhaltig geschont werden. 

6 UMWELTBELANGE 

6.1 Umweltschutz in der Bauleitplanung 

Da es sich im vorliegenden Fall um die Aufhebung eines Bebauungsplans im Innenbe-
reich gem. § 13a BauGB handelt, ist die Erstellung eines Umweltberichtes nicht erfor-
derlich. 

Naturschutzrechtlich besteht bei Zulässigkeit des beschleunigten Verfahrens nach 
§ 13 a BauGB auch keine Ausgleichspflicht, wenn die zulässige Grundfläche den 
Schwellenwert von 20.000 m² nicht überschreitet. Dies ergibt sich aus 
§ 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB. Danach gelten Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung des 
Bebauungsplans zu erwarten sind, als im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 6 BauGB vor der 
planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig. 

Dennoch sind die Belange des Umweltschutzes, insbesondere die Auswirkungen des 
Bebauungsplans auf den Menschen, Arten und Biotope, Boden, Wasser, Luft, Klima, 
Stadt- und Landschaftsbild und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen bei der Aufstellung 
des Bebauungsplanes zu würdigen (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB).  

Der entsprechende Umweltbeitrag wird vom Büro Wermuth in Eschbach erstellt. Zusam-
menfassend kommt dieser zu folgendem Ergebnis: 

Im Hinblick auf den Umweltbelang Arten/Biotope sind keine Auswirkungen zu erwarten. 
Mögliche artenschutzrechtliche Konflikte sind im Rahmen der jeweiligen Baugenehmi-
gung zu prüfen. Für den Umweltbelang Geologie/Boden, Grundwasser und Fläche sind 
durch die Aufhebung negative Auswirkungen zu erwarten, da gegenüber den bisherigen 
planungsrechtlichen Festsetzungen des BPL „Löwenacker“ eine höhere Versiegelung 
nach § 34 BauGB in Einzelfällen möglich ist. 

Für das Orts- und Landschaftsbild, der landschaftsbezogenen Erholung, sowie für Kul-
tur- und Sachgüter hat die Aufhebung aufgrund der Bestandssituation keine Auswirkun-
gen. 

Für den Umweltbelang Mensch/Wohnen werden positive Auswirkungen erwartet, da 
durch die mögliche Nachverdichtung im Bestand, zusätzlich Wohnraum geschaffen wer-
den kann. 

Im Einzelnen wird auf den Umweltbeitrag (Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 
6 Nr. 7 BauGB) verwiesen, welcher der vorliegenden Aufhebungssatzung als Anlage 
beigefügt wird. 

6.2 Artenschutz 

Durch das Büro Wermuth in Eschbach wurde für das aufzuhebende Plangebiet eine ar-
tenschutzfachliche Potentialabschätzung schützenswerter Arten und Biotope erstellt. 
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Diese Abschätzung kommt zum Schluss, dass für die Artengruppen Fledermäuse, Vö-
gel, Reptilien und Fische sowie Mollusken geeignete Habitate im Geltungsbereich vor-
handen sind. Künftige Bauvorhaben sind nicht Teil der Aufhebung, so dass keine Ver-
meidungs-, Minderungs- oder Ausgleichsmaßnahmen formuliert werden können. 

Zukünftige Bauvorhaben werden nach § 34 BauGB beurteilt. Mögliche artenschutzrecht-
liche Konflikte sind daher im Rahmen des jeweiligen Baugenehmigungsverfahrens zu 
prüfen. Somit kann das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG im Hin-
blick auf die Artengruppen Vögel, Fledermäuse, Reptilien und Fische sowie Mollusken 
sehr wahrscheinlich ausgeschlossen werden. 

Im Einzelnen wird auf die artenschutzfachliche Potentialabschätzung verwiesen, welche 
der vorliegenden Aufhebungssatzung als Anlage beigefügt wird. 

7 HOCHWASSERSCHUTZ 

Gemäß der aktuellen Hochwassergefahrenkarte (LUBW) ist das Plangebiet weder von 
einem planungsrelevanten 100-jährigen Hochwasser (HQ 100) noch von einem extre-
men Hochwasser (HQ extrem) betroffen. Insofern sind nach aktuellem Stand keine Maß-
nahmen zum Hochwasserschutz bei Bauvorhaben zu beachten. 

8 VER- UND ENTSORGUNG 

Das Plangebiet wird nach wie vor über das technische Versorgungsnetz der Gemeinde 
Gutach i.Br. versorgt. 

9 HINWEISE/NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN 

9.1 Naturschutz 

Es wird darauf hingewiesen, dass die artenschutzrechtlichen Vorgaben im Rahmen von 
Bauvorhaben zu beachten sind. Hierzu sind ggf. artenschutzrechtliche Überprüfungen 
erforderlich, die nur zu bestimmten Jahreszeiten gemacht werden können. Eine entspre-
chende Vorlaufzeit ist deshalb einzuplanen. 

9.2 Gewässerrandstreifen 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Ge- und Verbote im einzuhaltenden Gewässer-
randstreifen des Aulebachs nach §38 WHG i.V.m. §29 WG zu beachten sind. 

9.3 Starkregen 

Ob für das Baugebiet eine Gefahr bei Starkregenereignissen besteht, kann abschlie-
ßend nicht beurteilt werden. Auf eine Überflutungsgefahr infolge von abfließendem 
Hangwasser/Sturzfluten bei Starkregenereignissen und auf eine hochwasserange-
passte Bauweise (Schutz bei Lichtschächten, Türen, etc.) wird hingewiesen. 

9.4 Grundwasser 

Es wird darauf hingewiesen, dass nach § 9 Abs. 1 Nr. 4 und Abs. 2 Nr. 1 Wasserhaus-
haltsgesetz (WHG) das Einbringen eines Baukörpers unter dem Mittleren Grundwasser-
höchststand (MHW) eine Gewässerbenutzung darstellt und ohne Erlaubnis nach § 8 
Abs. 1 und § 12 Abs. 1 Nr. 1 WHG der Unteren Wasserbehörde grundsätzlich unzulässig 
ist. 
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Erkenntnisse über Grundwasserstände im betroffenen Gebiet liegen nicht vor. Es kön-
nen keine gesicherten Werte zum mittleren Grundwasserhöchststand (MHW) und zum 
Grundwasserhöchststand (HHW) angegeben werden. Im Falle einer Unterkellerung ist 
die vorhandene Grundwassersituation (MHW und HHW) durch ein hydrogeologisches 
Gutachten eines Ingenieurbüros zu ermitteln. 

9.5 Wasserversorgung 

Das überplante Gebiet ist größtenteils bebaut und an das öffentliche Trink- und Brauch-
wasser angeschlossen. Bei einer Nachverdichtung ist darauf zu achten, dass die Anla-
gen der öffentlichen Wasserversorgung ausreichend dimensioniert sind, damit auch im 
Fall eines größeren Wasserbedarfs (z. B. Brandfall) die Versorgung gesichert ist. 

9.6 Altlasten und Bodenschutz 

Für das Gebiet „Löwenacker“ wird auf folgende Altlasten-, Altlastenverdachtsflächen und 
entsorgungsrelevante Flächen (Bodenschutz- und Altlastenkataster, Stand Dezember 
2015) hingewiesen: 
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Vor einer Umnutzung des Standorts unter Nr. 1 ist eine technische Altlastenuntersu-
chung zur Überprüfung der Schadstoffsituation und der sich ändernden Expositionsbe-
dingungen erforderlich. 

Durch die ehemaligen Nutzungen der Standorte 1-4 ist mit nutzungsspezifischen Boden-
verunreinigungen zu rechnen, die entsorgungsrelevant sein können. 

Bauvorhaben auf den genannten Flächen sind zur Gewährleistung der abfallrechtlichen 
Vorgaben gutachterlich zu begleiten. Bodenaushub kann ohne vorherige chemische Un-
tersuchung nicht verwertet werden. Bei Baumaßnahmen anfallender Bodenaushub kann 
ggf. erhöhte Entsorgungskosten verursachen. 
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Auf eine Versickerung von Niederschlagswasser in dem bezeichneten Bereich ist aus 
Gründen des Grundwasserschutzes zu verzichten. 

Offenkundige, bislang unbekannte Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Altlast oder 
schädlichen Bodenveränderung im Zuge der Bebauung sind der unteren Bodenschutz- 
und Altlastenbehörde unverzüglich mitzuteilen. 

9.7 Forstrechtliche Belange 

Die Untere Forstbehörde weist darauf hin, dass sich Wald im Sinne § 2 Landeswaldge-
setz (LWaldG) in unmittelbarer Nähe zu dem bestehenden Bebauungsplan befindet. Die-
ser Wald liegt im Nordosten des Bebauungsplans und unterschreitet auf dem Grund-
stücks Flst. Nr. 520 den erforderlichen 30 m Abstand nach § 4 Landesbauordnung (LBO) 
deutlich. Der Abstand von 30 m nach § 4 LBO muss beachtet werden, um Sach- und 
Personenschäden zu vermeiden. 

9.8 Geologie 

Für geologische Untersuchungen und die daraus gewonnenen Daten besteht nach den 
Bestimmungen des Geologiedatengesetzes (GeolDG) eine Übermittlungspflicht gegen-
über dem LGRB. Weitere Informationen hierzu stehen Ihnen im LGRBanzeigeportal zur 
Verfügung. 

Informationen zu den Untergrundverhältnissen sowie weitere raumbezogene Informati-
onen können fachübergreifend und maßstabsabhängig der LGRBhomepage entnom-
men werden. Hierzu kann auch der LGRB-Kartenviewer sowie LGRBwissen genutzt 
werden. Insbesondere wird auf das Geotop-Kataster verwiesen. Zu beachten ist auch 
das aktuelle Merkblatt für Planungsträger. 

9.9 Archäologische Denkmalpflege 

Sollten bei der Durchführung vorgesehener Erdarbeiten archäologische Funde oder Be-
funde entdeckt werden, ist dies gemäß § 20 DSchG umgehend einer Denkmalschutzbe-
hörde oder der Gemeinde anzuzeigen. Archäologische Funde (Steinwerkzeuge, Metall-
teile, Keramikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber, Mauerreste, Brandschichten, 
auffällige Erdverfärbungen, etc.) sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach der 
Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde 
mit einer Verkürzung der Frist einverstanden ist. Zuwiderhandlungen werden gern. §27 
DSchG als Ordnungswidrigkeiten geahndet. Bei der Sicherung und Dokumentation ar-
chäologischer Substanz ist zumindest mit kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu rech-
nen. Ausführende Baufirmen sollten hierüber schriftlich in Kenntnis gesetzt werden. 
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